
5.4.1.
Die Beweiserarbeitung
Die Beweiserarbeitung ist der Prozeß
— des Suchens, Auffindens und der Siche

rung der Beweismittel
— der Gewinnung von Erkenntnissen mit 

Hilfe logischer Operationen und
— der Schaffung von Beweisketten aus die

sen Erkenntnissen.
In der Beweiserarbeitung vollzieht sich 

der wesentliche Teil des Erkenntnisprozesses 
im Strafverfahren. In diesem Prozeß wird 
die Gesamtheit der sich empirisch darbieten
den Erscheinungen, die zunächst in einem 
wahrscheinlichen Zusammenhang zu einer 
strafbaren Handlung stehen, analysiert. Es 
werden zunächst die Elemente aus der Ge
samtheit der Erscheinungen herauskristalli
siert, die für die Gewinnung von Erkenntnis
sen über die Straftat und ihre Umstände von 
Bedeutung sein könnten.

Erst danach werden im Prozeß der Syn
these aus den einzelnen, in der Analyse ge
wonnenen Elementen die Erkenntnisse über 
die wesentlichen Seiten der Handlung und 
die Beweisgründe für die Wahrheit der Er
kenntnisse gewonnen.

Analyse und Synthese erfolgen in diesem 
Prozeß jedoch nicht nacheinander, in zwei 
voneinander getrennten Teilprozessen. Sie 
bilden vielmehr im Erkenntnisprozeß des 
Untersuchungsführers, des Staatsanwalts 
und des Gerichts eine ständige dialektische 
Einheit. Sie bedingen sich dergestalt gegen
seitig, daß zunächst die Analyse die Ele
mente schafft, die die Voraussetzungen für 
das synthetisierende Denken bilden. Das 
Ergebnis der Synthese gibt seinerseits neue 
Ausgangspunkte für die Fortsetzung und 
vertiefende Weiterführung der Analyse.

So gewinnt der Untersuchungsführer am 
Tatort zunächst aus der Analyse des sich 
ihm bietenden Gesamtbildes einzelne Infor
mationen über den Ablauf der Handlung. Er 
stellt beispielsweise Schuhabdrücke fest, die 
vermutlich vom Täter stammen, sichert diese 
und synthetisiert aus ihrer Reihenfolge und 
Anordnung die vermutliche Bewegungsrich
tung des Täters. Diese gewonnene Erkennt
nis gibt ihm bereits weitere Hinweise, wo er 
nach weiteren Spuren der Handlung suchen 
muß.

reichsten bei den Untersuchungsorganen. Sie 
haben vor allem Beweismittel aufzufinden, 
zu sichern und, gestützt auf sie, die Wahr
heit oder Falschheit von Erkenntnissen über 
strafrechtlich erhebliche Tatsachen überzeu
gend zu begründen. Der Erkenntnisprozeß 
des Gerichts stützt sich im wesentlichen auf 
die Beweismittel, die von den Untersu
chungsorganen im Ermittlungsverfahren ge
sichert wurden und deshalb in der Hauptver
handlung zur Verfügung stehen.

Das schließt nicht aus, daß sich auch das 
Gericht in der Hauptverhandlung, wenn auch 
nicht mit gleichem Aufwand, um das Auf
finden neuer Beweismittel bemühen sollte, 
um so das von den Untersuchungsorganen 
erreichte Ergebnis zu vervollkommnen.

Anhand der Beweismittel lassen sich zu
nächst kleinste Ausschnitte der Handlung 
oder ihrer Umstände entweder vom Unter
suchungsführer, vom Staatsanwalt und vom 
Gericht selbst oder mit Hilfe eines Sachver
ständigen in einfachen Erkenntnissen wider
spiegeln. Diese Erkenntnisse können dann 
unmittelbar durch den Vergleich mit aus 
anderen Beweismitteln hervorgegangenen 
Informationen, an deren Wahrheit keine 
Zweifel bestehen, empirisch bewiesen wer
den.

So läßt sich auf der Grundlage des heutigen 
Entwicklungsstandes der Daktyloskopie aus 
einem am Tatort Vorgefundenen und ge
sicherten Fingerabdruck (Beweismittel 1) und 
einem vom Beschuldigten abgenommenen 
Vergleichsabdruck (Beweismittel 2) und dem 
darüber erstatteten Gutachten (Beweismit
tel 3) ableiten, daß der Beschuldigte bzw. 
Angeklagte mit dem Spurenverursacher des 
am Tatort gefundenen Fingerabdruckes iden
tisch ist. Das Gutachten stellt dabei faktisch 
die wissenschaftliche Anleitung dafür dar, 
wie sich das Gericht anhand der beiden Fin
gerabdrücke selbst empirisch von der Wahr
heit dieser Erkenntnis überzeugen kann. Daß 
der Beschuldigte bzw. Angeklagte den Fin
gerabdruck auch am Tatort verursacht hat, 
läßt sich jedoch erst als gesicherte wahre 
Erkenntnis ableiten, wenn auf Grund weite
rer wahrer Erkenntnisse ausgeschlossen wer
den kann, daß der Fingerabdruck auf ande
rem Wege an den Tatort gelangt ist. Bei der 
Beweisführung darf deshalb nicht voreilig 
eine Erkenntnis als wahr angesehen und der 
Feststellung einer Tatsache zugrunde gelegt 
werden.

Der Prozeß der Beweiserarbeitung liegt im Aus mehreren Tatsachen, die festgestell' 
Strafverfahren zunächst und am umfang- wurden, lassen sich dann auf logischem
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